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Managementsystem 
"FHB Dienstleistungen" 

Richtlinie 
Flottenstrategie Kanton Basel-Landschaft 
 
 
Generelles 
 
Das Tiefbauamt sorgt für die Bewirtschaftung des gesamten kantonalen Fahrzeugparks. Die 
Bewirtschaftung umfasst folgende Tätigkeitsbereiche: 
 
• Budgetierung 
• Evaluation 
• Fahrzeugeinkauf 
• Spezialeinbauten 
• Unfallschaden-Bearbeitung 
• Versicherungswesen 
• Wartung und Unterhalt 
• Fahrzeugverkauf 
 
 
 
 
Evaluation, Fahrzeugeinkauf, Fahrzeugverkauf 
 
• Zuständig für Budgetierung, Evaluation, Fahrzeugeinkauf sowie Fahrzeugverkauf ist der 

oder die FachbereichsleiterIn Fahrzeugwesen des Tiefbauamtes. 
 
• Budgetierung, Fahrzeugevaluation und Fahrzeugbeschaffung werden in enger Zusam-

menarbeit mit Fachgruppen oder den Fahrzeugbestellenden abgewickelt. 
 
• Die Fahrzeuge werden nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten ange-

schafft. 
 
• Bei jeder Beschaffung wird - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit sowie Verwen-

dungszweck des Fahrzeuges - zuerst abgeklärt ob die Voraussetzungen für eine An-
schaffung überhaupt gegeben sind. Nachfolgend wird eruiert ob auch ein Fahrzeug mit 
alternativem Antriebskonzept in Frage kommt. Ist dies der Fall so ist ein Fahrzeug dieser 
Kategorie zu beschaffen. 

 
• Dieselfahrzeuge müssen mit einem Russpartikelfilter ausgerüstet sein, sofern diese Fahr-

zeuge vom jeweiligen Hersteller angeboten werden. 
 
• Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist die Fahrzeugbestellung nach Möglich-

keit an Lieferanten innerhalb des Kantons Basel-Landschaft zu vergeben. 
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Versicherungswesen, Unfall-Schadenbearbeitung 
 
• Zuständig für das Versicherungswesen sowie die Unfall- und Schadenbearbeitung ist der 

oder die FachbereichsleiterIn Fahrzeugwesen des Tiefbauamtes. Die Details sind in einer 
separaten Arbeitsanweisung geregelt. 

 
 
 
 
Wartung und Unterhalt 
 
• Wartung und Unterhalt für die gesamte kantonale Fahrzeugflotte fallen in den Zuständig-

keitsbereich des Fachbereiches Fahrzeugwesen des Tiefbauamtes. 
 
• Wartung und Unterhalt wie auch die einzelnen Prozessabläufe, werden in enger Zusam-

menarbeit zwischen eigenen Werkstätten, privaten Garagebetrieben und Generalimpor-
teuren laufend optimiert. 

 
• Unterhalts- und Wartungsarbeiten werden in der Regel durch eigenes Personal ausge-

führt. Flexibilität und die Nähe zum Kunden haben direkte Auswirkungen auf Kundenzu-
friedenheit, Wirtschaftlichkeit wie auch auf die Betriebssicherheit der gesamten Fahr-
zeugflotte. 

 


